Vorläufiges Programm

Freitag, 03.12.2010

ab 16:00 Uhr:   Anreise

18:00 Uhr:
       Abendessen

19:30 Uhr:
      Vorstellungsrunde und Sammlung von Fragen und 



       Erwartungen

Samstag, 04.12.2010

09:30 Uhr:
Wie hat der Bologna-Prozess das Studium verändert?; Anja Graf-Gadow, früheres Mitglied des Vorstands des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften (fzs) und Sven Drebes, BAG Behinderung und Studium
12:00 Uhr:
Mittagspause

14:00 Uhr:
„Bachelor welcome!“: Die Situation behinderter Bachelor-AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt; Knut Weltlich, Vertrauensmann der schwerbehinderten Mitarbeiter der Bertelsmann-Gruppe (angefragt)
15:30 Uhr:
Kaffeepause

16:00 Uhr:
Arbeitsgruppen

Erstellung eines Positionspapiers

Erstellung eines Informationsblatts

Informationen für Erstsemester und andere Einsteiger
18:00 Uhr:
Abendessen

Sonntag, 05.12.2010

9:00 Uhr:
Tagungskasse

9:30 Uhr:
Zufriedenheit behinderter Studierender mit Ihren Studienbedingungen; Hong-Lin Chang, TU Dortmund

10:45 Uhr;
Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen, Klärung noch 
offener Fragen und Bilanz

11:15 Uhr:
Aktuelle Stunde

12:00 Uhr:
„Skandinavischer Brunch“ 

Anreise

Mit dem Auto:

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, gelangen Sie über die Autobahnen A1 und A43 über das Autobahnkreuz Münster-Süd und die Ausfahrt Münster-Nord jeweils direkt auf die Weseler Straße, ebenso aus Richtung Osten über die B 51(südliche Umgehung).

Nahe Stadtzentrum bei der Handwerkskammer (HWK) in Richtung Aasee abbiegen.

Ein eigener Parkplatz mit 22 Plätzen steht zur Verfügung.

Mit der Bahn:

- Bei der Anreise mit der Bahn (Münster ist Intercity Station):

- Buslinien 10 (Richtung Waldstraße/Roxel) oder 4 (Alte Sternwarte)

- Abfahrt gegenüber dem Hauptbahnhof

- bis Haltestelle "Jugendgästehaus Aasee"

- entgegen der Fahrtrichtung die nächste Straße nach links

- nach wenigen Metern findet man dort die Jugendherberge

weitere Infos im Internet unter:

http://www.djh-wl.de/jh/muenster/seiten/anreise.htm

Hinweise zu den Reisekosten

-   Übernachtung und Verpflegung in der Jugendherberge werden übernommen. Solltest du / solltet ihr trotz dieser verbindlichen Anmeldung nicht erscheinen ohne dich / euch 3 Tage vorher abzumelden, müssen wir euch die Storno-Gebühren der Jugendherberge berechnen.

-   Fahrtkosten können wir erstatten, wenn ihr keinen anderen Träger (wie den AStA) dafür findet. Dies gilt immer für Bahnfahrkarten der 2.Klasse auf der günstigsten Strecke (es sei denn, eine andere Strecke ist deutlich schneller). Fahrkarten 1. Klasse, für Nachtzüge oder andere Züge mit besonderem Tarif sowie Flüge können nur nach vorheriger Absprache erstattet werden, wenn der Normalpreis der 2. Klasse nicht überschritten wird.

-    Macht die Behinderung die Nutzung eines eigenen PKW notwendig, können wir nach Absprache eine Kilometerpauschale erstatten. Maßgeblich ist i.d.R. Die kürzeste Stecke. Die Tatsache, dass der PKW benutzt wurde, muss begründet und, z.B. durch eine Quittung einer Tankstelle von der Wegstrecke, belegt werden. Beträge über 130 € können nur bei Vorlage des Schwerbehindertenausweises mit Merkzeichen „aG“ erstattet werden.

-
Macht die Behinderung die Nutzung Taxis notwendig, können wir diese nach Absprache erstatten.

